
 

 

Für alle Heißarbeiten ist eine Genehmigung der Anschutz Entertainment Arena Hamburg GmbH notwendig. Hierfür ist 
das Formular „Feuer- und Heißarbeiten (z.B. Schweiß- und Lötarbeiten)“ auszufüllen. Dieses Formular gibt es zum 
Download auf dieser Seite oder auf Anforderung beim zuständigen Produktionsmanagement und unserem Facility 
Dienstleister Spie vor Ort. 

 

Unter dem Begriff Heißarbeiten versteht man Tätigkeiten, bei denen durch mechanische oder thermische Arbeit eine 
Brandgefahr entsteht. Dabei ist nicht nur offenes Feuer eine Gefahr, sondern kann z.B. Funkenflug, übermäßiges Erhitzen des 
Werkstücks/-zeugs oder auch ein Lichtbogen zur Brandentstehung führen.  

Zu den Heißarbeiten zählen unter anderem 

 Schweißen 
 Schneidarbeiten (auch „Flexen“!) 
 Löten 
 Anwärmen 
 Härten 
 Metallspritzen und ähnliche Verfahren zum Be- und Verarbeiten metallischer Werkstoffe mittels Brenngases sowie 
 elektrische Schweiß- und Schneidverfahren und Thermitschweißen 

und sonstige Arbeitsverfahren, bei denen hohe Temperaturen auftreten können. Zusätzlich können abweichend von den hier 
aufgeführten Verfahren und Techniken in jedem Betrieb je nach Risiko weitere Arbeitsschritte zu den Heißarbeiten gezählt 
werden und sind dann in der betriebsspezifischen Brandschutzordnung näher definiert.  

Da durch Schweißen, Schneiden, Löten & Co. hohe Temperaturen am Arbeitsplatz entstehen können, bergen diese Tätigkeiten 
logischerweise auch bestimme Risiken für die Arbeitnehmer*innen. Deshalb ist es wichtig, eine Gefährdungsanalyse 
durchzuführen, um die notwendigen Schutzvorkehrungen treffen zu können. Außerdem sollten nur Arbeitnehmer*innen diese 
Tätigkeiten verrichten, die volljährig sind und bereits Erfahrung mit Heißarbeit haben. 

Des Weiteren ist es essenziell, dass Arbeitnehmer*innen, die Heißarbeit verrichten müssen, mit einer den Anforderungen 
entsprechenden persönlichen Schutzausrüstung (PSA) ausgestattet sind. Natürlich muss die PSA, um ihre Wirkung entfalten 
zu können, auch ordnungsgemäß benutzt werden. 

Schweiß- und Heißarbeiten an mobilem Equipment, sollten grundsätzlich im Abstand von min. 11m zu jeglichen 
Gebäuden auf asphaltierter Oberfläche im Freien durchgeführt werden, um Brandrisiken zu minimieren.  

 

   Abb.: Antrag Heißarbeiten (auch zum Download) 
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